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TOP 10 Ernennung des Verbandsvorstehers / der Verbandsvorsteherin zum Ehrenbeamten / 
zur Ehrenbeamten 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 159 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V wird der Verbandsvorsteher für die Dauer seiner 
Amtszeit zum Ehrenbeamten ernannt. 
 
Die Ernennungsurkunde wird von Herrn Sternberg, bislang 1. Stellvertreter des Verbandsvor-
stehers, und Herrn Christiansen, bislang 2. Stellvertreter des Verbandsvorstehers, unterzeichnet 
und unter Verlesung des Inhalts übergeben. 
 
 
Sodann spricht der Verbandsvorsteher den Diensteid (§ 48 LBG M-V). 
 
 
 
 
 

 

 

          Abstimmungsergebnis: 

 

 
Ja: --- 

 
Nein: --- 

 
Enthaltungen: --- 

 

          

          Unterschriften: 
 

       

         
 

   
 
 


